
Vorlage VO/2020/3346-R3 der Stadt Bamberg Seite: 1/3

Sitzungsvorlage

Federführend:
3 Referat für Wirtschaft, Digitalisierung und 
Tourismus

Beteiligt:

Vorlage- Nr:

Status:

Aktenzeichen:
Datum:
Referent:

VO/2020/3346-R3

öffentlich

31.08.2020
Dr. Stefan Goller

Beteiligungscontrolling
Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Bamberg Arena GmbH: Perso-
nenidentische Besetzung des Aufsichtsrates entsprechend der BAB Bamberg 
Arena Betriebsgesellschaft mbH
Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

29.09.2020 Finanzsenat Empfehlung
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I. Sitzungsvortrag:

Im Rahmen des Erwerbs der Multifunktionshalle in der Forchheimer Straße 15 in Bamberg (Arena) 
durch den Konzern Stadt Bamberg auf Basis des Stadtratsbeschlusses vom 29.09.2010 wurden be-
wusst zwei neue Gesellschaften gegründet, nämlich eine Besitzgesellschaft (Bamberg Arena GmbH) 
und eine Betriebsgesellschaft (BAB Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH) als 100%ige Tochter-
gesellschaft der Besitz-GmbH. Hintergrund war die Sicherung der Immobilie für den Fall einer Insol-
venz der Betriebsgesellschaft. Seitdem bestehen auch zwei unterschiedlich besetzte Aufsichtsgremien, 
die mit der Arena befasst sind: ein Aufsichtsrat für die Bamberg Arena GmbH und einer für die BAB.

Die formale Trennung der beiden Gesellschaften hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Es wä-
re jedoch zweckmäßig, beide Aufsichtsgremien künftig personenidentisch zu besetzen. Hintergrund ist 
zum einen die starke inhaltliche Verflechtung. Hierbei kommt die entscheidende wirtschaftliche Be-
deutung der Betriebsgesellschaft (BAB) zu, da in dieser die Erlöse der Arena generiert werden, wel-
cher der Besitzgesellschaft über den Ergebnisabführungsvertrag zufließen. Darüber hinaus spricht 
auch die Sitzungsökonomie für eine Herstellung der Personenidentität der beiden Aufsichtsgremien, 
da es dann organisatorisch weitaus einfacher wäre, die beiden Aufsichtsratssitzungen unmittelbar hin-
tereinander stattfinden zu lassen, zumal die Themen beider Gesellschaften sich stark überschneiden.

Daher wird vorgeschlagen, die Satzung der Bamberg Arena GmbH dergestalt anzupassen, dass künftig 
dieselben Stadtratsmitglieder wie in der BAB auch im Aufsichtsrat der Arena GmbH vertreten sind. 
Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass die Geschäftsführer der Bamberg Arena GmbH laut Satzung 
der BAB auch Aufsichtsratsmitglieder der BAB sind. Dies kann naturgemäß in der Bamberg Arena 
GmbH nicht der Fall sein, da ein Geschäftsführer nicht Aufsichtsratsmitglied seiner eigenen Gesell-
schaft sein darf. In der vorgeschlagenen Satzungsänderung ist dies entsprechend berücksichtigt. 
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Darüber hinaus ist in der Satzung der Bamberg Arena GmbH aktuell geregelt, dass die Geschäftsführer 
der Bamberg Arena GmbH auf die Dauer von 5 Jahren zu bestellen sind. Dies hat sich als nicht zweck-
mäßig herausgestellt. Die Geschäftsführung der Bamberg Arena GmbH besteht nämlich aus den Ge-
schäftsführern der Muttergesellschaften, STWB Stadtwerke Bamberg GmbH und Stadtbau GmbH 
Bamberg. Die Laufzeiten der Geschäftsführerverträge der Muttergesellschaften sind jedoch aus histo-
rischen Gründen nicht synchron mit dem fünfjährigen Bestellungszeitraum der Geschäftsführung der 
Bamberg Arena GmbH. Daher sollte der Zeitraum der Bestellung der Geschäftsführung der Bamberg 
Arena GmbH, wie bei allen anderen Gesellschaften auch, nicht in der Satzung geregelt werden. Fak-
tisch hat diese geplante Änderung keine Auswirkungen auf die Besetzung der Geschäftsführung der 
Arena GmbH, da die Bestellung der Geschäftsführungen der STWB und der Stadtbau in der Regel auf 
fünf Jahre erfolgt.

In der Anlage sind die geplanten Anpassungen (alte Fassung vs. neue Fassung) des Gesellschaftsver-
trages im Einzelnen dargestellt.

II. Beschlussantrag:

Der Finanzsenat empfiehlt der Vollsitzung folgende Beschlussfassung:

1. Vom Sitzungsvortrag der Verwaltung wird Kenntnis genommen.

2. a) Der Gesellschaftsvertrag der Bamberg Arena GmbH wird in § 6 Abs. 2 wie folgt neu gefasst:

„Die Geschäftsführer werden, sofern ein solcher bestellt ist, vom Aufsichtsrat, ansonsten 
durch Beschluss der Gesellschafterversammlung bestellt.“

b) Der Gesellschaftsvertrag der Bamberg Arena GmbH wird in § 8 Abs. 2 wie folgt neu gefasst:

„Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates der BAB Bam-
berg Arena Betriebsgesellschaft mbH, ohne die Geschäftsführer der Bamberg Arena GmbH. 
Der Vorsitzende und sein Stellvertreter sind der Vorsitzende und der Stellvertreter des Auf-
sichtsrates der BAB Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH jeweils in der entsprechenden 
Funktion.“

c) Der Gesellschaftsvertrag der Bamberg Arena GmbH wird in § 8 Abs. 3 wie folgt neu gefasst:

„Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach der Dauer ihrer Mitgliedschaft 
im Aufsichtsrat der BAB Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH.“

d) § 8 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der Bamberg Arena GmbH wird ersatzlos gestrichen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht 

x 1. keine Kosten 
2. Kosten in Höhe von  für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Fi-

nanzplan  gegeben ist 
3. Kosten in Höhe von  für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom 

Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvor-
schlag gemacht: 

4. Kosten in künftigen Haushaltsjahren:  Personalkosten:  Sachkosten: 

Anlage:

Übersicht der Anpassungen des Gesellschaftsvertrages im Einzelnen 
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Verteiler:

Herrn Oberbürgermeister zur Kenntnis;

Referat 5 zur Kenntnis;

Amt 10 – Sitzungsdienst zur Kenntnis u. weiteren Veranlassung;

Amt 14 zur Kenntnis;

Amt 20 Beschlüsse;

Bamberg Arena GmbH zur Kenntnis und weiteren Veranlassung;

BAB Bamberg Arena Betriebsges. mbH zur Kenntnis und weiteren Veranlassung.



- 1 - 

 

Anlage 1 

Anpassung des Gesellschaftsvertrages der Bamberg Arena GmbH 

 

Bisherige Regelung      Künftige Regelung 

 

§ 6 Abs. 2 (Geschäftsführung) 

Die Geschäftsführer werden, sofern ein solcher bestellt ist, 

vom Aufsichtsrat, ansonsten durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung auf die Dauer von jeweils fünf 

Jahren bestellt. Wiederholte Bestellung ist zulässig. Die 

Bestellung kann vorzeitig nur aus wichtigem Grund vom 

Aufsichtsrat bzw. durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung widerrufen werden. 

 

§ 6 Abs. 2 (Geschäftsführung) 

Die Geschäftsführer werden, sofern ein solcher bestellt ist, 

vom Aufsichtsrat, ansonsten durch Beschluss der 

Gesellschafterversammlung bestellt. 

§ 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat) 

Der Aufsichtsrat besteht aus dem jeweiligen 

Oberbürgermeister der Stadt Bamberg als Vorsitzendem 

sowie aus sechs weiteren Mitgliedern, die von der 

Gesellschafterversammlung entsprechend der 

Beschlussfassung des Stadtrates Bamberg berufen und 

abberufen werden. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 

mindestens einen stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

§ 8 Abs. 2 (Aufsichtsrat) 

Der Aufsichtsrat setzt sich zusammen aus den Mitgliedern 

des Aufsichtsrates der BAB Bamberg Arena 

Betriebsgesellschaft mbH, ohne die Geschäftsführer der 

Bamberg Arena GmbH. Der Vorsitzende und sein 

Stellvertreter sind der Vorsitzende und der Stellvertreter des 

Aufsichtsrates der BAB Bamberg Arena 

Betriebsgesellschaft mbH jeweils in der entsprechenden 

Funktion.  

 

§ 8 Abs. 3  

Die Amtsdauer der aufgrund Stadtratsbeschlusses berufenen 

Aufsichtsratsmitglieder entspricht der Amtsperiode für den 

Stadtrat. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied, das aufgrund 

seiner Mitgliedschaft im Stadtrat Bamberg oder seiner 

Dienststellung bei der Stadt Bamberg in den Aufsichtsrat 

berufen wurde, vorzeitig aus dem Stadtrat oder dem aktiven 

Dienst bei der Stadt aus, so endet damit auch seine 

Mitgliedschaft im Aufsichtsrat. 

§ 8 Abs. 3  

Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach 

der Dauer ihrer Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der BAB 

Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH. 
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Bisherige Regelung      Künftige Regelung 

 

§ 8 Abs. 4 

Dauernd verhinderte Aufsichtsratsmitglieder sind durch die 

Gesellschafterversammlung abzuberufen und durch 

Neuwahl zu ersetzen. Sinkt die Mitgliederzahl des 

Aufsichtsrates durch vorzeitiges Ausscheiden von 

Mitgliedern unter die für die Beschlussfähigkeit notwendige 

Zahl (§ 11 Abs. 1), so muss unverzüglich eine 

Gesellschafterversammlung zur Vornahme von 

Ersatzwahlen einberufen werden. Die Amtsdauer des an 

Stelle eines vorzeitig ausgeschiedenen Mitglieds Gewählten 

beschränkt sich auf die restliche Amtsdauer des 

Ausgeschiedenen. 

§ 8 Abs. 4 

[wird ersatzlos gestrichen, da analoge Regelung bereits in 

Satzung BCE enthalten, welche für den 

personenidentischen Aufsichtsrat von BCE/BSG/BAB und 

somit künftig auch für die Arena GmbH gilt.] 
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